
 

M1 Ab dem 01.07.2020 gilt ein ganzjähriges zonales Verkehrsverbot für den 

Bereich des Talkessels sowie in den Stadtbezirken Bad Cannstatt, Feuerbach 

und Zuffenhausen (sog. kleine Umweltzone Stuttgart) für Kraftfahrzeuge mit 

Dieselmotor unterhalb der Abgasnorm Euro 6 / VI. 

5.1 Allgemeines 

 
Seit dem 01.01.2019 gilt ein ganzjähriges Verkehrsverbot für alle Kraftfahrzeuge mit Diesel-

motor unterhalb der Abgasnorm Euro 5 / V in der Umweltzone Stuttgart. 

Dies hat in Stuttgart bereits zu einer deutlichen Verbesserung der Luftqualität geführt. Aller-

dings wird der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) von 40 µg/m3 im Jahresmittel nach wie 

vor nicht an allen Stuttgarter Messstellen eingehalten. Die Ergebnisse der ergänzenden und 

aktualisierten Gutachten verdeutlichen, dass der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) im Jah-

resmittel im Jahr 2020 an mehreren Streckenabschnitten nicht eingehalten werden kann, 

wenn keine zusätzlichen Luftreinhaltemaßnahmen ergriffen werden. Es genügt nicht, die 

laufende Erneuerung der Fahrzeugflotte und die damit verbundenen niedrigeren Emissionen 

an Stickstoffoxiden abzuwarten. Ab dem 01.01.2020 wurden daher die Maßnahmen M1 bis 

M5 der 4. Fortschreibung des Luftreinhalteplans Stuttgart in Kraft gesetzt. 

 

Als weitere Stufe zur sicheren Einhaltung des Grenzwerts für Stickstoffdioxid (NO2) im Jah-

resmittel wird zudem ab dem 01.07.2020 im Bereich der kleinen Umweltzone (räumliche 

Ausdehnung s. Abb. 17) ein ganzjähriges Verkehrsverbot für alle Kraftfahrzeuge mit Diesel-

motor unterhalb der Abgasnorm Euro 6 / VI eingeführt. 

Sollte der 3-Monatswert im April 2020 prognostisch ergeben, dass der Grenzwert im 

Jahresmittel 2020 eingehalten wird, wird von der Maßnahme M1 mangels Erforderlich-

keit abgesehen. 

 

Das BVerwG hat mit Urteil vom 27.02.2018 für die Umweltzone Stuttgart festgestellt, dass 

die Einführung eines Verkehrsverbots für alle Kraftfahrzeuge mit Dieselmotor unterhalb der 

Abgasnorm 6 / VI in der Umweltzone Stuttgart ab dem 01.09.2019 und unter Gewährung 

von Ausnahmen mit der Verpflichtung der zuständigen Behörden aus Art. 23 Abs. 1 Unter-

abs. 2 der Richtlinie 2008/50/EG und aus § 47 Abs. 1 S. 3 BImSchG, die Zeit der Grenzwer-

tüberschreitung so kurz wie möglich zu halten, in Einklang steht (BVerwG, Urteil vom 

27.02.2018, 7 C 30.17). 


